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Einladung zur Hauptversammlung – Tagesordnung 

Am Mittwoch, den 26. Juni 2024, um 10:00 Uhr (MESZ), 

Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 203 Abs. 1, 2, 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG 

Zu Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat die Schaffung eines neuen 
genehmigten Kapitals vor, wobei auch die Möglichkeit geschaffen werden soll, das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf die neuen Aktien in bestimmten Fällen auszuschließen. Der 
Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG Bericht über die Gründe 
für die vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts: 

Die Gesellschaft verfügt über keine Ermächtigung für Kapitalmaßnahmen. Um flexible 
Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegebenheiten zu haben und um sowohl Bar- als auch 
Sachkapitalerhöhungen zu ermöglichen, soll die Verwaltung der Gesellschaft durch 
Schaffung einer unter Tagesordnungspunkt  6 zu beschließenden Ermächtigung für die 
gesetzlich zulässige Frist von fünf Jahren ermächtigt werden, das Grundkapital der 
Gesellschaft durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen, 
wobei das Bezugsrecht in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann („Genehmigtes 
Kapital 2024“).  

Das vorgesehene Genehmigte Kapital 2024 ermächtigt den Vorstand, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats, das Grundkapital einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 
700.000,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien zu erhöhen. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 haben die Aktionäre grundsätzlich ein 
gesetzliches Bezugsrecht auf die neuen Aktien. 

Neben einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre soll es auch möglich 
sein, die neuen Aktien den Aktionären in der Weise zum Bezug anzubieten, dass sie 
zunächst von Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG gleichstehenden 
Unternehmen übernommen werden, die sich verpflichten, diese den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. Durch die Zwischenschaltung von Kreditinstituten oder diesen nach § 186 Abs. 
5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen wird die Abwicklung der Aktienausgabe 
lediglich technisch erleichtert. Sie führt im Ergebnis nicht zu einem Bezugsrechtausschluss 
der Aktionäre. 

Der Vorstand soll aber ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre in den folgenden 
Fällen auszuschließen: a) für Spitzenbeträge; b) bei Kapitalerhöhungen gegen 
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zu Tagesordnungspunkt 6  
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Sacheinlagen; c) bei Bareinlagen bis zu einem Betrag, der 20 % des Grundkapitals nicht 
überschreitet, sofern der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des 
Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet; sowie d) um Inhabern oder Gläubigern 
von mit Options- oder Wandlungsrechten auf Aktien der Gesellschaft bzw. mit 
entsprechenden Options- oder Wandlungspflichten verbundenen Schuldverschreibungen 
bzw. Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegeben wurden oder werden, ein 
Bezugsrecht auf neue Aktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung ihrer Options- bzw. Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- 
bzw. Wandlungspflichten als Aktionär zustehen würde. 
 
Spitzenbeträge 
 
Das Bezugsrecht soll für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit soll die 
Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert 
werden. Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der 
Notwendigkeit eines handhabbaren Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert solcher 
Spitzenbeträge ist für den einzelnen Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für 
die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher ist. Auch der mögliche 
Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. 
Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden 
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss des Bezugsrechts dient daher 
der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Emission. 
 
Sacheinlagen 
 
Im Falle einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter Ausnutzung des Genehmigten 
Kapitals 2024 soll der Vorstand ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Hierdurch wird es dem Vorstand ermöglicht, 
ohne Beanspruchung des Kapitalmarkts Aktien der Gesellschaft in geeigneten Einzelfällen 
als Gegenleistung für Sacheinlagen, insbesondere im Zusammenhang mit 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen, wie etwa Forderungen oder Schutzrechten, oder Ansprüchen 
auf den Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände einsetzen zu können 
 
Die Gesellschaft steht im Wettbewerb. Sie muss deshalb in der Lage sein, in sich 
wandelnden Märkten schnell und flexibel zu handeln. Dazu gehört es auch, gegebenenfalls 
Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen sowie sonstige 
Vermögensgegenstände zu erwerben. Es hat sich vielfach gezeigt, dass beim Erwerb von 
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie von 
sonstigen Vermögensgegenständen u. U. hohe Gegenleistungen erbracht werden müssen. 
Diese Gegenleistungen können oder sollen häufig nicht (allein) in Geld erbracht werden. 
Dies kann insbesondere darauf beruhen, dass der Veräußerer als Gegenleistung Aktien 
der erwerbenden Gesellschaft verlangt, zum anderen kann es im Interesse der Gesellschaft 
liegen, über die Anbietung von Aktien der Gesellschaft gerade auch bei Know-how-Trägern 
eine dauerhafte Bindung an die Gesellschaft über eine Aktienbeteiligung zu bewirken. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft damit den notwendigen Spielraum, 
sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen sowie von sonstigen Vermögensgegenständen schnell und 
flexibel auszunutzen. Die Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre würde ein 
entsprechendes Bezugsangebot voraussetzen und kann eine geplante Transaktion 
gegebenenfalls entscheidend verzögern. Ferner könnten eine gegebenenfalls von den 



Veräußerern ausbedungene Vertraulichkeit sowie eine von ihnen geforderte 
Transaktionssicherheit alsdann unter Umständen nicht gewahrt werden und die 
Transaktion aus diesen Gründen scheitern. Der Wert des erworbenen Unternehmens, 
Unternehmensteils, der Beteiligung oder des anderen Vermögensgegenstands darf 
entsprechend § 255 Abs. 2 AktG im Rahmen einer von Vorstand und Aufsichtsrat 
vorzunehmenden Gesamtbeurteilung nicht unangemessen niedrig in Relation zum Wert der 
auszugebenden Aktien sein, so dass relevante Vermögensbeeinträchtigungen der 
Aktionäre nicht zu befürchten sind. Basis für die Bewertung der zu gewährenden Aktien der 
Gesellschaft einerseits und des zu erwerbenden Wirtschaftsgutes andererseits werden 
grundsätzlich vorhandene Marktpreise bzw. bei ihrem Fehlen neutrale Wertgutachten, z. B. 
von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und/oder Investmentbanken sein, so dass eine 
Wertaushöhlung der Aktien der Gesellschaft durch die Nutzung der Ermächtigung 
vermieden wird. 
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gegen Sacheinlagen erlaubt zudem 
ausdrücklich eine Aktienausgabe zur Durchführung einer Aktiendividende (scrip dividend). 
Bei der Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren mit dem 
Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf 
Auszahlung der Dividende ganz oder teilweise als Sacheinlage in die Gesellschaft 
einzulegen, um im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. Eine solche 
Wahldividende bietet sowohl für die Gesellschaft als auch für die Aktionäre Vorteile. Die 
Gesellschaft hat bei ihrer Ausübung den Vorteil, dass keine Liquidität abfließt, da sie den 
Dividendenanspruch durch Ausgabe eigener Aktien befriedigt. Für Aktionäre bietet die 
Wahldividende die Möglichkeit, zu günstigen Konditionen weitere Aktien zu erwerben. 
 
Erleichterter Bezugsrechtsausschluss gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
 
Der Ausschluss des Bezugsrechts bei Barkapitalerhöhungen soll die Verwaltung in die Lage 
versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen auszunutzen. Bezugsrechtsemissionen 
nehmen wegen der jeweils zu treffenden organisatorischen Maßnahmen und zu wahrenden 
Bezugsfrist sehr viel mehr Zeit in Anspruch als Platzierungen unter 
Bezugsrechtsausschluss. Auch können durch solche Platzierungen die bei 
Bezugsrechtsemissionen üblichen Abschläge vermieden werden. Die Eigenmittel der 
Gesellschaft können daher bei Ausschluss des Bezugsrechts in einem größeren Maße 
gestärkt werden, als dies bei einer Bezugsrechtsemission der Fall wäre. § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG erklärt den Bezugsrechtsausschluss unter den Voraussetzungen von lit. c) des 
vorgeschlagenen Beschlusses zu Tagesordnungspunkt 6 auch aufgrund dieser 
Erwägungen für zulässig. Der Umfang dieser Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ist auf bis zu 20 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung beschränkt. Auf diese Beschränkung sind Aktien anzurechnen, die während 
der Laufzeit der Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung in direkter oder entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder als eigene Aktien veräußert 
werden. Ebenfalls sind Rechte anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zu ihrer Ausnutzung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegeben werden und die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu 
ihm verpflichten. Der Bezugsrechtsausschluss darf nur erfolgen, wenn der Ausgabepreis 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum 
Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich 
unterschreitet. Durch die Beschränkung des Volumens der Kapitalerhöhung können eine 
Verwässerung bestehender Beteiligungen und ein Einflussverlust für die Aktionäre nur in 
geringem Maße eintreten. 
 
 



Bezugsrechtsausschluss zu Gunsten von Wandlungsberechtigten und 
Optionsinhabern 
 

Darüber hinaus soll die Verwaltung das Bezugsrecht ausschließen können, soweit dies 
erforderlich ist, um den Inhabern oder Gläubigern von mit Options- oder Wandlungsrechten 
bzw. Options- oder Wandlungspflichten verbundenen Schuldverschreibungen bzw. 
Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren 
Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Options- bzw. 
Wandlungsrechte oder nach Erfüllung von Options- bzw. Wandlungspflichten als Aktionär 
zustehen würde. Entsprechende Anleihe- bzw. Genussrechtsbedingungen sehen in der 
Regel einen Verwässerungsschutz für deren Inhaber bzw. Gläubiger vor. Die Einräumung 
eines Bezugsrechts auf neue Aktien, wie es Aktionären zusteht, an Inhaber bzw. Gläubiger 
vorgenannter Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte tritt dann an die Stelle einer 
anderenfalls vorzusehenden Ermäßigung des Options- bzw. Wandlungspreises. Die 
Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen bzw. Genussrechten werden dann so 
gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Um die genannten Schuldverschreibungen bzw. 
Genussrechte mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien gegebenenfalls ausgeschlossen werden 
können. Dies hat den Vorteil, dass die Gesellschaft - im Gegensatz zu einem 
Verwässerungsschutz durch Reduktion des Options- bzw. Wandlungspreises - einen 
höheren Ausgabebetrag für die bei der Optionsausübung bzw. Wandlung auszugebenden 
Aktien erzielen kann. 
 

Gemeinsame Obergrenze von 20 % des Grundkapitals 
 

Die vorgesehenen Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss unterliegen zudem einer 
zusätzlichen gemeinsamen Obergrenze von 20 % des Grundkapitals: Der Vorstand darf 
von ihnen insgesamt nur soweit Gebrauch machen, als der auf die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
20 % des Grundkapitals nicht überschreitet. Maßgeblich ist das Grundkapital zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder - falls dieser Wert geringer ist - zum 
Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien 
anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung 
aufgrund anderer Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben 
werden. Ebenfalls sind Rechte anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
bis zu ihrer Ausnutzung aufgrund anderer Ermächtigungen unter Ausschluss des 
Bezugsrechts ausgegeben werden und die den Bezug von Aktien der Gesellschaft 
ermöglichen oder zu ihm verpflichten. Durch diese Gesamtobergrenze sowie die 
Anrechnung weiterer unter Bezugsrechtsausschluss aufgrund anderer Ermächtigungen 
ausgegebener Aktien oder Aktienoptionen wird dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem 
Verwässerungsschutz ihres Anteilsbesitzes noch stärker Rechnung getragen. 

 
Abschließende Beurteilung 
Die vorgeschlagenen Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts dienen damit 
nach Ansicht des Vorstands unter Würdigung aller Umstände bei gebotener abstrakter 
Beurteilung aus heutiger Sicht legitimen Zwecken des Gesellschaftsinteresses und 
erscheinen zu deren Erreichung geeignet und erforderlich. Die Möglichkeiten zum 
Bezugsrechtsausschluss sind auch verhältnismäßig in Ansehung der Aktionärsinteressen, 
da sie einerseits das Interesse der Gesellschaft am Ausschluss des Bezugsrechts in den 
genannten Fällen und andererseits die Interessen der Aktionäre angemessen 
berücksichtigen. Es besteht derzeit kein konkretes Projekt, von der vorgeschlagenen 
Ermächtigung Gebrauch zu machen. Der Vorstand wird in jedem Fall sorgfältig prüfen, ob 
er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 Gebrauch macht, 



und dies nur tun, wenn der Ausschluss des Bezugsrechts nach seiner Einschätzung und 
der des Aufsichtsrats im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. Der Vorstand 
wird über jede Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 in der darauffolgenden 
Hauptversammlung berichten. Der Aufsichtsrat wird seine erforderliche Zustimmung zur 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts nur dann 
erteilen, wenn die beschriebenen sowie sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind. 

 

Velbert, im Mai 2024
Schulte-Schlagbaum AG

Der Vorstand


